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VERORDNUNG (EG) Nr. 2562/94 DER KOMMISSION
vom 21 . Oktober 1994

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2444/94 zur Abweichung von der Verord
nung (EWG) Nr. 1442/93 mit Durchführungsbestimmungen zu der Einfuhrrege

lung für Bananen

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 404/93 des Rates
vom 13 . Februar 1993 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Bananen ('), geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 3518/93 der Kommission (2), insbesondere auf
Artikel 20,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1442/93 der Kommis
sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2444/94 (4), wurde die Einfuhr von Bananen geregelt,
insbesondere hinsichtlich der Art der Marktbeteiligten
und der Gewährung von Einfuhrlizenzen.

Wegen der Festlegung besonderer Kriterien für die
Bestimmung der Marktbeteiligten der Gruppe C müssen
die mit Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr.
1442/93 für 1994 festgesetzten Termine, da die betref
fenden Marktbeteiligten alle nach der geltenden Regelung
erforderlichen Belege vorlegen müssen und diese von den
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zu prüfen sind,

verschoben werden. Die in der Verordnung (EG) Nr.
2444/94 für 1994 festgesetzten Termine müssen deshalb
geändert werden.

Unter Berücksichtigung der mit der Verordnung (EWG)
Nr. 1442/93 vorgesehenen Fristen sollte die vorliegende
Verordnung unverzüglich in Kraft treten .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Bananen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

In Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 2444/94 werden der
18 . Oktober, 25. Oktober und 15. November 1994 durch
den 31 . Oktober, 9 . November bzw. 18 . November 1994
ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 21 . Oktober 1994

Für die Kommission

Rene STEICHEN

Mitglied der Kommission
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